
Zusammenfassung
Der Beitrag definiert den Begriff »Landmanagement« und stellt 
die Instrumente im Überblick dar. Ein kurzer historischer Abriss 
führt zu den heutigen Aufgaben und verdeutlicht die dienen-
de Funktion für andere Fachbereiche bzw. die nachhaltige Um-
setzung von Grund und Boden beanspruchenden Planungen. 
Dabei wird deutlich, dass ein strukturiertes und gesteuertes 
Landmanagement zur Bewältigung der gesamtgesellschaft-
lichen Herausforderungen unumgänglich ist. Zu nennen sind 
etwa bezahlbarer Wohnraum, Klima- und Hochwasserschutz, 
Umsetzung der Energiewende, Sicherung der Ernährung, Re-
duzierung des Flächenverbrauchs, Erhalt der Biodiversität oder 
effektiver Ressourcenschutz, um nur einige Schlagworte zu 
nennen. Notwendig ist ein entsprechendes Bewusstsein für die 
entscheidende Rolle des Landmanagements, die Gewinnung 
von qualifiziertem Nachwuchs und dessen zeitgemäße Aus-
bildung, aber auch die Weiterentwicklung der maßgeblichen 
Rechtsvorschriften, um ein effizientes Landmanagement auch 
in Zukunft zu gewährleisten.

Schlüsselwörter: Bodenordnung, Landmanagement, Boden-
frage, Hilfsinstrument, historische Entwicklung, heutige 
Bedeutung

Summary
The article defines the term ‘land management’ and provides an 
overview of the instruments involved. A brief historical overview 
leads to today’s tasks and illustrates the supporting function 
for other specialist areas and the sustainable implementation 
of plans that require land use. It becomes clear that structured 
and controlled land management is essential for overcoming 
the current challenges facing society as a whole. These include 
affordable housing, climate and flood protection, implemen-
tation of the energy transition, food security, reduction of land 
consumption, preservation of biodiversity and effective resource 
protection, to name but a few. What is needed is an awareness 
of the crucial role of rearrangement of parcels, the recruitment 
of qualified young talent and their modern training, but also the 
further development of the relevant legal provisions to ensure  
efficient land management in the future.

Keywords: rearrangement of parcels, land management, land 
issues, auxiliary instruments, historical development, current 
significance

1	 Einführung

Eine der umfassendsten Definitionen des Begriffs »Land-
management« verwendete Magel (2005). Er versteht unter 
dem Begriff »Nachhaltiges Landmanagement« Folgendes: 
»Strategien, Ziele und Handlungsfelder zur aktivierenden 
Beratung, Planung, Steuerung und Koordination aller 
Maßnahmen und Instrumente betreff Zugang, Bereitstel-
lung, (Um)Nutzung, Entwicklung, Ordnung, Bebauung 
und Erschließung von Land inkl. Gebäude für städtebau-
liche, ökologische, ökonomische, kulturelle, soziale und 
sonstige Zwecke in städtischen und ländlichen Räumen 
durch räumliche Planung und Partizipation, Steuerung 
und Sicherung (inkl. Risk Management), Bodenordnung 
und Landadministration, technische und ›ökologische‹ 
Erschließung, Kalkulation und Finanzierung sowie Mobi-
lisierung und Landbevorratung« (zitiert nach Linke 2013, 
S. 352).

Seele (2000) versteht unter dem Begriff »Flächenma-
nagement« die effiziente Regelung der Art und Abfolge 
der Planungs-, Ordnungs- und Entwicklungsprozesse für 
konkrete – zum Wohle der Allgemeinheit hinsichtlich ihrer 
Verwendung und Verteilung von der Bodenpolitik vorbe-
stimmte – Flächen von Grund und Boden. Dabei wird die 
Nutzung durch die Raumplanung festgesetzt, durch die 
Bodenordnung vorbereitet und durch die Erschließung 
ermöglicht. Er definiert damit »Flächenmanagement« als 
einen Teil des Begriffs »Landmanagement« (Linke 2013, 
S. 352). Seele (2000) unterscheidet dabei, wie viele andere 
Experten (z. B. Thöne 2008, Abb. 1), in eine »statische« und 
eine »dynamische« Komponente, wofür heute vielfach die 
Begriffe »Land Administration« und »Land Management« 
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Abb. 1: Säulen der Bodenordnung
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verwendet werden. In diesem Beitrag werden unter dem 
Begriff »Landmanagement« sowohl die statische Kom-
ponente (Eigentumsdokumentation einschließlich Wert-
ermittlung) als auch die dynamische Komponente (Neuge-
staltung des Eigentums) verstanden. Die Instrumente der 
dynamischen Neugestaltung sind, wie Abb.  2 zeigt, sehr 
vielfältig.

Der von Seele (2000) gewählte Begriff »Wohl der All-
gemeinheit« ist Fachleuten insbesondere in Verbindung 
mit der Zulässigkeit einer Enteignung bekannt. Denn in 
Art. 14 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) heißt es hier-
zu bekanntermaßen: »Eine Enteignung ist nur zum Wohle 
der Allgemeinheit zulässig.« In der von Seele (2000) ge-
wählten Interaktion ist dies jedoch viel grundlegender und 
führt zusammen mit der von Magel (2005) verwendeten 
Definition zu der in diesem Beitrag erörterten Frage: »Was 
sind eigentlich die tieferen Werte des Landmanagements?« 
Ergänzen kann man diese Fragestellung noch um den As-
pekt: »Wie dient das Landmanagement dem Wohl der All-
gemeinheit?«

Entsprechend der Aussage von Altbundeskanzler Dr. 
Helmut Kohl (»Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann 
die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht ge-
stalten.«) ist zum besseren Verständnis der Zusammenhän-
ge zunächst ein kurzer Blick in die geschichtliche Entwick-
lung des Landmanagements hilfreich.

2	 Zur geschichtlichen Entwicklung 
des Landmanagements

2.1	 Neuzeit

Die geschichtliche Entwicklung der Eigentumsdokumen-
tation ist in Deutschland stark mit der Geschichte des 
Liegenschaftskatasters verknüpft. Nach der Französischen 
Revolution wurde ab 1798 zunächst in Frankreich ein Ver-
zeichnis der Grundstücke erstellt, das die genauen Flächen-
maße beinhalten sollte. Dies diente zur Einführung einer 
Grundsteuer und wurde von Napoleon 1808 zunächst für 
die linksrheinischen deutschen Gebiete erweitert. Preußen 
schloss sich dieser Vorgehensweise 1819 an, danach folgten 
zunächst die westlichen Provinzen und ab 1861 auch die 
Ostprovinzen.

Die Geschichte der städtischen Bodenordnung ist in 
Deutschland sehr stark mit der sogenannten LEX Adickes 
(1902) verbunden. Damit ist das preußische Gesetz be-
treffend die Umlegung von Grundstücken in Frankfurt am 
Main vom 28. Juli 1902 gemeint. Es ist nach Franz Adickes, 
dem damaligen Frankfurter Oberbürgermeister benannt 
und enthält erstmals Regelungen für eine zwangsweise 
Umlegung von Grundstücken zur Stadterweiterung. Dies 
geschah auch mit der Absicht, spekulative Grundstücksge-
schäfte und den damit verbundenen Preisanstieg für Bau-
land zu verhindern und die Erschließung neuer Baugebiete 
zu beschleunigen. Einer der wichtigsten Grundsätze war 
schon damals, dass die Umlegung nur aus Gründen des öf-
fentlichen Wohls durchgeführt werden durfte.

Nutzung

fremdnützig

Nutzungsverein-
barung / Pacht

Kauf / Tausch / 
Schenkung

Öffentlich-
rechtlicher 

Vertrag

Freiwilliger 
Landtausch nach 
§§ 103a ff FlurbG

Vereinfachte 
Umlegung nach 

§ 80 BauGB

Beschleunigte 
Zusammenlegung 
nach § 91 FlurbG

Enteigung nach 
Enteignungsrecht 
oder Fachgesetzen

Nießbrauch und 
andere Rechte 

nach BGB

Privatrechliche 
Vorkaufsrechte nach 

BGB

Freiwilliger 
Landtausch nach 

§ 54 LwAnpG

Umlegung nach 
§ 45 BauGB

Vereinfachte 
Flurbereinigung 
nach § 86 FlurbG

Unternehmens-
flurbereinigung nach 

§ 87 FlurbG

Pachttausch

Neuordnung der 
Eigentums-

verhältnisse nach                   
§ 56 LwAnpG

Unternehmens-
flurbereinigung nach 
§ 190 BauGB i.V.m. § 

87 FlurbG

Freiwilliger 
Nutzungstausch*

Flurbereinigung 
nach § 1 FlurbG

Flurbereinigung 
für Bergbau 

nach § 90 FlurbG

Gesetzliche 
Vorkaufsrechte

Vertrag Verwaltungsakt

privatrechtlich öffentlich-rechtlich

Eigentum

freiwillig hoheitlich

privatnützig

Kombinierte Flurbereinigung 
nach §§ 1 und 87 FlurbG

* � Der freiwillige Nutzungstausch ist zunächst eine rein privatrechtliche Angelegenheit, durch eine Förderung im Rahmen der GAK erhält er auch einen 
öffentlich-rechtlichen Aspekt.

Abb. 2: Überblick über die verschiedenen Instrumente der Bodenordnung
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Eine frühzeitliche Form der jetzigen Flurbereinigung 
wurde bereits Mitte des 16.  Jahrhunderts im Gebiet des 
Fürststifts Kempten durchgeführt und ist der Fachwelt 
unter dem Begriff »Kemptener Vereinödungen« bekannt 
(hierzu weiterführend Horst 2015). Mit den »Vereinödun-
gen« sollte einerseits eine zweckmäßigere Lage des Hofes 
zum landwirtschaftlichen Nutzland erreicht, andererseits 
aber auch die Brandgefahr in den engen Orten reduziert 
werden, indem die bis dahin vorhandene geschlossene 
Siedlungsweise durch Einzelhofsiedlungen abgelöst wurde.

2.2	A ntike

Doch die Geschichte des Landmanagements geht tatsäch-
lich viel weiter zurück, als wir es heute so bezeichnen, und 
hatte ihre Ursprünge schon in der vorchristlichen Zeit.

Bereits im ersten Buch Mose ist ein Steinmal zwischen 
Jakob und Laban zur Abgrenzung ihrer Gebiete aufgeführt. 
Viel deutlicher sind die ersten Zeichen der »Land Adminis-
tration« jedoch im fünften Buch Mose (Deuteronomium) 
aufgeführt: »Wenn ihr das Land besitzt, das der HERR, 
euer Gott, euch geben will, dann stehlt euren Nachbarn 
keinen Grund und Boden. Lasst die Grundstücksgrenzen 
so, wie eure Vorfahren sie gezogen haben!« (Die Bibel o. J., 
5.  Mose 19, 14) Einige Kapitel später werden die Konse-
quenzen eines Verstoßes gegen diese Vorschrift deutlich 
beschrieben: »Verflucht ist, wer seinem Nachbarn Land 
wegnimmt!« (Die Bibel o. J., 5. Moses 27, 17) Zeitlich etwas 
später ist die Vorgabe zu sehen, die in den Sprüchen Salo-
mos zu finden ist: »Verrücke niemals die Grenzsteine, die 
deine Vorfahren festgesetzt haben!« (Die Bibel o. J., Sprü-
che 22, 28)

Aber auch zu den dynamischen Komponenten des 
Landmanagements finden wir in der Bibel interessante 
Aussagen. Im ersten Buch der Könige wird im 21. Kapitel 
über die Strafe Gottes für König Ahab von Samaria berich-
tet, der unbedingt einen Weinberg in der Stadt Jesreel be-
sitzen wollte, der einem Mann namens Nabot gehörte. Die-
ser wollte den Weinberg allerdings nicht verkaufen. Also 
ließ der König, da der »freihändige Erwerb« trotz eines 
guten Angebots nicht zu Stande kam, Nabot verleumden. 
Als Konsequenz dieser Verleumdung wurde Nabot dann 
gesteinigt und Gott strafte daraufhin die Familie von Ahab 
(Die Bibel, 1. Könige 21).

3	 Landmanagement und Bodenordnung 
sind »Dienende Disziplinen«

Für das Verständnis der weiteren Ausführungen ist es wich-
tig, das Selbstverständnis der Geodäsie im Allgemeinen 
und des Landmanagements im Besonderen zu betrachten. 
Dies wird an folgender Frage verdeutlicht: Nützen die Er-
gebnisse der Geodäsie und des Landmanagements direkt 
den »Endverbrauchern« oder werden sie von anderen 

Fachdisziplinen und Wissenschaften genutzt, um Produkte 
zu schaffen, die von zumindest einem Teil der Bevölkerung 
genutzt werden?

Zur Beantwortung dieser Frage soll ein Blick auf die 
Geschichtswissenschaften erfolgen. Dort findet man ver-
schiedene Erläuterungen bzw. Definitionen des Begriffs 
»Hilfswissenschaft«, u. a. der Uni Bonn (2025): »Die Histo-
rischen Grundwissenschaften (auch Historische Hilfswis-
senschaften genannt) bezeichnen eine Gruppe von Diszi-
plinen, die unter Anwendung spezifischer Methoden und 
mit einem starken Objektbezug (schriftliche Dokumente, 
Bildquellen und ihre jeweiligen Träger) bestimmte Quel-
lengruppen erschließen bzw. immaterielle Gegebenheiten 
(Raum, Zeit, Abstammungsverhältnisse) aufarbeiten. Da-
mit bilden sie die Grundlage für historische Forschun-
gen, zugleich verstehen sie sich als eigenständig historisch 
arbeitende Disziplinen. Sind die einzelnen Disziplinen der 
Historischen Grundwissenschaften traditionell zumeist 
auf das Mittelalter angewendet worden, so sind sie selbst-
redend auch für die frühneuzeitliche bzw. neuzeitliche Ge-
schichte und oft auch für die Antike von nicht zu unter-
schätzender Bedeutung.«

Wenn man dies – nicht im streng wissenschaftlichen 
Duktus – sinngemäß transformiert, kommt man zu der 
Erkenntnis, dass die Geodäsie wichtige Grundlagen dafür 
legt, dass andere Disziplinen ihre Entwicklungen voran-
treiben können. In diesem Sinn ist die Geodäsie eine Hilfs-
wissenschaft und sie wird für viele Anwendungen als Hilfs-
disziplin verwendet. Exemplarisch sind nachfolgend einige 
Beispiele genannt:

	p Die Navigation von Autos, Flugzeugen und Schiffen 
wäre ohne geodätische Grundlagen unmöglich.

	p Große Gebäude könnten ohne die notwendigen georefe-
renzierten Pläne nicht erstellt werden.

	p Eine zukunftsgerichtete Raumordnung und flächenbe-
zogene Planungen sind ohne die entsprechenden Kar-
tengrundlagen nicht möglich.

Für das Landmanagement gilt das ebenfalls:
	p Ohne die liegenschaftsrechtliche Dokumentation der 
Grundstücksgrenzen wäre das Grundbuch als Eigen-
tumsnachweis an Grund und Boden ohne Nutzen.

	p Ohne eine Bodenordnung wären viele Bebauungspläne 
überhaupt nicht umsetzbar.

	p Ohne ein Flächenmanagement könnten Infrastruktur-
maßnahmen nicht umgesetzt werden.

	p Ohne eine Zusammenlegung von landwirtschaftlichen 
Flächen wäre die Ernährung nach wie vor auch heute 
nicht sichergestellt.

	p Ohne ein Flächenmanagement könnten beispielsweise 
viele ökologische und wasserwirtschaftliche Planungen 
nicht realisiert werden.

Auch wenn es immer wieder Geodäten gibt, die mit der 
Tatsache, dass die Geodäsie eine dienende Wissenschaft 
bzw. Disziplin oder ein Hilfsinstrument ist, ihre Probleme 
haben, können die Geodäten und die Landmanager im 
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Grunde genommen stolz darauf sein, dass die Ergebnisse 
ihrer Arbeit von so vielen anderen Disziplinen benötigt 
werden, auch oder gerade, wenn dann die Vertreter der 
anderen Fachrichtungen in der Öffentlichkeit im Mittel-
punkt stehen.

4	 Zwischenfazit 1:  
Bedeutung des Landmanagements 
aus geschichtlicher Sicht

Die Analyse der beiden, in den Kap. 2 und 3 beschriebenen 
Tatsachen führt zu dem Ergebnis, dass das Landmanage-
ment in der Vergangenheit immer benötigt wurde, um zu 
den jeweiligen Zeiten wichtige gesellschaftliche Probleme 
zu lösen. Es löste die Probleme nicht direkt, es war aber die 
Basis oder die Grundlage für deren Lösung. Exemplarisch 
sei dies an folgenden Aspekten verdeutlicht (Abb. 3):

	p Friede und Gerechtigkeit durch richtige und genaue 
Grenzen und Dokumentation der Besitztümer. Dies war 
zum einen im Großen zwischen den verschiedenen Völ-
kern notwendig, um Kriege zu verhindern. Zum ande-
ren galt dies aber genauso zwischen einzelnen Familien 
und Stämmen, damit es keinen Streit gab und Gerech-
tigkeit vorherrschte (siehe hierzu auch Horst 2014 und 
2017).

	p Landmanagement diente der Sicherung der Ernährung, 
auch wieder durch zwei Facetten. Da ist als Erstes die 
schon zuvor aufgeführte Schaffung einer Grenzsicher-
heit zu erwähnen. Zum anderen sollte in Erinnerung ge-
rufen werden, dass alle Flurbereinigungsverfahren, die 
bis vor ca. 50 Jahren durchgeführt worden sind, der Er-
nährungssicherung dienten. Ausgenommen davon sind 
die mit dem heutigen Begriff »Unternehmensflurberei-
nigung« bezeichneten Verfahren, die es auch schon vor 
dem Zweiten Weltkrieg gab.

	p Städtisches Landmanagement diente der Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum.

Die weitere Reflexion dieser Punkte ergibt, dass das Land-
management nie im Vordergrund stand, aber in allen As-
pekten unumgänglich notwendig war! Ohne ein struktu-
riertes und fachlich fundiertes Landmanagement hätten 
die jeweiligen, tlw. existenziellen Probleme nicht gelöst 
werden können.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Tatsache, dass das 
Landmanagement immer einem gerechten Ausgleich der 
unterschiedlichsten Interessen dient. Ein Aspekt, der in der 
Öffentlichkeit leider oft untergeht.

5	A ktuelle Herausforderungen der Gesellschaft

Zu dieser Fragestellung gibt es eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Umfragen, Untersuchungen und Veröffent-
lichungen verschiedenster Ausrichtungen. Die Ergebnisse 
sind vielseitig und sehr differenziert. Weltweit betrachtet 
werden dabei eigentlich immer der Wunsch nach Frieden 
und Gerechtigkeit sowie die Frage einer ausreichenden Er-
nährung aufgeführt.

In Deutschland stehen daneben die Probleme, die der 
Klimawandel mit sich bringt, und die Versorgung mit 
ausreichend bezahlbarem Wohnraum neben gesellschaft-
lichen Fragen und der Sorge um den Arbeitsplatz im Vor-
dergrund. Derzeit wird dies noch mit der Angst um eine 
Inflation ergänzt.

6	A ktuelle Aufgaben des Landmanagements

Von der Vielzahl an Herausforderungen, vor denen wir 
derzeit stehen, werden im Folgenden fünf im Kontext die-
ses Beitrages kurz beleuchtet:
1.	� Beschaffung von bezahlbarem Wohnraum
2.	� Auswirkungen des Klimawandels am Beispiel des Hoch-

wasserschutzes
3.	� Umsetzung der Energiewende
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Abb. 3: Bedeutung des Landmanagements aus geschichtlicher Sicht
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4.	� Schaffung der Voraussetzungen für die Ernährungssi-
cherstellung

5.	� Reduzierung des Flächenverbrauchs

Zur Bearbeitung und zur Lösung dieser Herausforderun-
gen ist es unabdingbar, dass hierfür die benötigten Flächen 
zur Verfügung stehen. Daher sind diese Problemstellungen 
immer im Kontext der Eigentumsgarantie des Grundgeset-
zes zu sehen.

6.1	B eschaffung von bezahlbarem Wohnraum

Exemplarisch für viele Untersuchungen und Berichte sei 
ein Bericht aus zdf-heute vom 12. Januar 2023 zitiert: »So-
zialer Wohnungsbau: Studie: 2023 fehlen 700.000 Woh-
nungen. Größtes Wohnungsdefizit seit mehr als 20 Jahren. 
Eine von dem Bündnis beauftragte Studie des Pestel-Insti-
tuts und des Bauforschungsinstituts ARGE kommt zu dem 
Ergebnis, dass 2023 ein Rekord-Wohnungsmangel drohe. 
Es fehlten über 700.000 Wohnungen. Dies sei das größte 
Wohnungsdefizit seit mehr als 20 Jahren.«

Anders-Consulting (2023) sieht einen direkten Zu-
sammenhang mit einer anderen, sehr großen aktuellen 
Herausforderung, dem Fachkräftemangel in Deutschland: 
»Relocation-Trends 2022/23: Warum der Kampf gegen den 
Fachkräftemangel am Fehlen von bezahlbarem Wohnraum 
scheitern könnte.«

Die Gründe für diese Wohnungsnot sind sehr viel-
schichtig; eine nähere Analyse würde jedoch den Rahmen 
dieses Beitrages sprengen. Die aktuelle Bundesregierung 
möchte dieser Problematik mit dem sogenannten »Bau-
Turbo« begegnen. Im Koalitionsvertrag (Bundesregierung 
2025, Rd.‑Nrn. 713 ff.) steht dazu: »In den ersten 100 Ta-
gen werden wir einen Gesetzentwurf zur Einführung eines 
Wohnungsbau-Turbos unter Berücksichtigung der kom-
munalen Planungshoheit vorlegen sowie Lärmschutzfest-
setzungen erleichtern […].«

Bei allen Planungen und Überlegungen zu diesem The-
ma wird jedoch eine Facette viel zu wenig beachtet, näm-
lich die eigentumsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Schaffung von Wohnraum. Diese Problematik wurde von 
Dransfeld (2023) sehr detailliert beschrieben: „Keine Stadt-
entwicklung ohne Grundstücke! […] Der Bodenmarkt ist 
(aber) ein dem Wohnungsmarkt vorgelagerter Markt! Für 

Art. 14  Grundgesetz

(1) � Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. 
Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze 
bestimmt.

(2) � Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich 
dem Wohle der Allgemeinheit dienen.

(3) � […]

die Schaffung neuen, bezahlbaren Wohnraumes sind zu-
vorderst baureife Grundstücke, die auch verfügbar, mithin 
zeitnah mobilisierbar sind, eine Grundvoraussetzung. Was 
nützen noch so gut erstellte städtebauliche Pläne, wenn sie 
weder realisiert werden können, noch das Gut Boden ver-
fügbar ist, nicht mobilisierbar ist oder der beplante Boden 
so teuer ist, dass eine sozialverträgliche Versorgung mit 
dem Gut Wohnen beinahe unmöglich geworden ist. Die 
Lösung der Wohnungsmarktprobleme muss besonders an 
der ›Bodenfrage‹ ansetzen. Stadtplanung, die sich nur noch 
auf Entwurfsarbeit und Baurechtsetzung durch Planver-
fahren zurückzieht, verliert den Bezug zur Planimplemen-
tierung und verschenkt zur Lösung der Wohnungsmarkt-
probleme dadurch wichtiges Steuerungspotenzial. Das 
richtige Grundstück, zur richtigen Zeit, an der richtigen 
Stelle zu einem angemessenen Preis verfügbar zu haben, 
ist letztlich vor allem eine Frage des Landmanagements 
bzw. der Art und Weise – wie und durch wen – die Bau-
landbereitstellung erfolgt (Hooper 1989). Der Prozess der 
Baulandbereitstellung (und nicht das Planverfahren selbst 
mit Baurechtsetzung) ist der Schlüssel zu mehr Einfluss auf 
den Boden.«

Dransfeld (2023) bringt damit ein Problem auf den 
Punkt: Wie sollen Planer, wie sollen die Immobilienwirt-
schaft, wie sollen Investoren neuen Wohnraum schaffen, 
wenn im Rahmen eines strukturierten Landmanagements 
die eigentumsrechtlichen Voraussetzungen nicht geschaf-
fen werden!

6.2	A uswirkungen des Klimawandels am 
Beispiel des Hochwasserschutzes

Nicht erst die im Januar 2024 an verschiedenen Regio-
nen in Deutschland aufgetretene Hochwasserproblematik 
macht allen klar, welche Auswirkungen der Klimawandel 
auf die wasserwirtschaftlichen Verhältnisse und damit 
auch auf die Hochwasserproblematik hat. Von der Vielzahl 
der Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzes ha-
ben nach Auffassung des Verfassers die folgenden drei eine 
hohe Bedeutung:

	p Technischer Hochwasserschutz durch Dämme und mo-
bile Wände,

	p Errichtung von Poldern und anderen Rückhalteoptio-
nen sowie

	p natürlicher Hochwasserschutz durch Schaffung von Re-
tentionsräumen an Fluss- und Bachauen.

Für alle Maßnahmen in diesem Kontext ist die Bereitstel-
lung von geeigneten Flächen an den erforderlichen Stellen 
unumgänglich. Dabei scheitert die gerade viel gestellte und 
fachlich anerkannte Forderung »Hochwasserschutz fängt 
am Oberlauf der Flüsse an« oft an der fehlenden Flächen-
verfügbarkeit.

Das Thema »Minderung der Auswirkungen von Über-
schwemmung« ist nur ein Teilbereich der EU‑Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL), die mit ihren Zielen viel weiter 
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geht. Nachhaltige Wassernutzung, Schutz und Verbesse-
rung der aquatischen Ökosysteme und Reduzierung oder 
Vermeidung von Verschmutzung sind einige weitere Zie-
le der WRRL. Allgemein bekannt ist die Tatsache, dass es 
mit der Umsetzung dieser Richtlinie in Deutschland nicht 
so schnell wie gewünscht vorangeht. Die Gründe sind si-
cherlich vielschichtig, ein wichtiger Punkt ist auch hier 
die fehlende Flächenverfügbarkeit. Exemplarisch für viele, 
gleichlautende Erkenntnisse sei Reimund Kurbel, Projekt-
koordinator des Gewässerprojekts beim BUND Sachsen 
zitiert: »Zu den wichtigsten Maßnahmen, um Gewässer 
wieder in einen natürlich-ökologischen Zustand zu ver-
setzen, gehören Renaturierungen und Gewässer-Aufwer-
tungen. Dafür müssen vor allem die an Gewässer angren-
zenden Flächen, die Gewässerrandstreifen, zur Verfügung 
stehen. Diese sind zum größten Teil in privater Hand und 
von landwirtschaftlichen Betrieben gepachtet. Das größte 
Problem ist, dass es kaum gelingt, Flächeneigentümer und 
Pächter zu aktivieren, ihre Flächen dafür zur Verfügung 
zu stellen. Wir brauchen dringend mehr Aufklärung und 
Sensibilisierung für den Zustand unserer sächsischen Ge-
wässer und für die Fördermöglichkeiten. Auch gehören 
das Anreizsystem und die Förderkulisse auf den Prüfstand. 
So sind beispielsweise die Eigenanteile in Fördermaßnah-
men zu hoch, andere Öko-Leistungen sind für Landwirte 
attraktiver oder für das Tauschen von Flächen stehen zu 
wenig geeignete Tauschflächen zur Verfügung.« (BUND 
Landesverband Sachsen 2022)

Auch wenn Reimund Kurbel dies nicht explizit aus-
drückt, wird sehr deutlich, dass ein privatrechtliches Flä-
chenmanagement nicht ausreicht, um die anstehenden 
Probleme zu lösen.

6.3	 Umsetzung der Energiewende

Ein weiteres, gesellschaftspolitisch wichtiges und mit dem 
Klimawandel verbundenes Thema ist die Energiewende, 
die durch den Ukrainekrieg und die damit verbundene 
reduzierte Verfügbarkeit an fossilen Brennstoffen noch 
verstärkt wurde. Um die Klimaschutzziele zu erreichen 
und unabhängig von fossilen Energieimporten zu werden, 
soll der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromver-
brauch bis 2030 auf mindestens 80 % steigen; 2022 waren 
es 46,2  %. Dies wäre fast eine Verdoppelung innerhalb 
von 10 Jahren und bedeutet u. a. die Notwendigkeit eines 
verstärkten und beschleunigten Ausbaus von Wind- und 
Solarenergie und mehr Energieeffizienz. Nach den Über-
legungen der Bundesregierung müssen Wind- und Solar-
energie dreimal schneller als bisher ausgebaut werden – zu 
Wasser, zu Land und auf dem Dach.

Bei der Umsetzung dieser Planungen ist die Verfügbar-
keit der benötigten Flächen und deren Anbindung an die 
öffentliche Infrastruktur ein großes Problem. Nach den 
Zielen der Bundesregierung ist auch die Energieeffizienz 
zu steigern; hierfür bedarf es zweifellos einer optimieren-
den Flächenbereitstellung, die die verschiedenen Ansprü-
che berücksichtigt. In diesem Kontext müssen auch die 
Flächen, die für die neu benötigten Leitungstrassen erfor-
derlich sind, bereitgestellt werden.

6.4	 Schaffung der Voraussetzungen für 
die Ernährungssicherstellung

Die Versorgung der Menschheit mit Lebensmitteln ist 
weltweit betrachtet nach wie vor eine der größten Heraus-
forderungen. Durch den russischen Angriffskrieg auf die 
Ukraine wurde dieses Thema auch in Deutschland wieder 
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verstärkt präsent, denn der Selbstversorgungsgrad für Nah-
rungsmittel in Deutschland liegt derzeit bei ca. 85 % (Sta-
tista 2025). Der Rückgang der landwirtschaftlichen Nutz-
fläche um 8 % in den letzten 30 Jahren (Bix 2025a) konnte 
bisher durch kontinuierliche Ertragssteigerungen kompen-
siert werden, die im Schnitt der letzten Jahre jedoch ausge-
blieben sind. Weiter muss bei zunehmendem ökologischem 
Landbau eine gegenläufige Entwicklung erwartet werden.

6.5	R eduzierung des Flächenverbrauchs

Bei den bisher aufgeführten vier großen aktuellen Heraus
forderungen spielt das Thema Flächenverfügbarkeit in un
terschiedlicher Ausprägung eine große Rolle. In diesem Zu
sammenhang muss auf eine wichtige Grundvoraussetzung 
hingewiesen werden: Fläche ist ein nicht vermehrbares Gut!

Dies weist direkt auf eine weitere große Herausforde-
rung hin: Die Reduzierung des Flächenverbrauchs. Täglich 
werden in Deutschland rund 55 ha als Siedlungsflächen 
und Verkehrsflächen neu ausgewiesen (BMUKN 2025).

Aus den bisher vorgestellten Erkenntnissen wird rela-
tiv einfach deutlich, wie groß der Druck auf die Fläche in 
Deutschland und in vielen anderen Ländern inzwischen 
geworden ist. Hinzu kommen weitere Ansprüche an die 
Fläche aus unterschiedlichsten Bereichen, z. B. Erhaltung 
der Biodiversität, Umsetzung von Infrastrukturmaßnah-
men einschließlich der landespflegerischen Kompensa-
tionsmaßnahmen oder Flächen für Freizeit- und Erho-
lungsnutzungen. Abb. 4 stellt die verschiedenen Ansprüche 
an die Flächennutzung zusammen.

Exemplarische Ansätze, den Flächenverbrauch zu redu-
zieren, sind in der DVW-Schriftenreihe »Reduzierung der 
Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen« dar-
gestellt (DVW 2016).

7	 Zwischenfazit 2

7.1	 Ein strukturiertes und gesteuertes 
Landmanagement ist dringend erforderlich

Zur Lösung der in Kap. 6.1 bis 6.4 aufgeführten Probleme 
sind Flächen erforderlich. Diese Flächen müssen – und das 
ist eine sehr wesentliche Voraussetzung – an den dafür er-
forderlichen Orten lagerichtig zur Verfügung gestellt wer-
den. Weiterhin sind aber, wie unter  6.5. dargestellt, auch 
Flächen für andere Funktionen und Aufgaben dringend 
erforderlich (Abb. 5). Abschließend muss – unter Berück-
sichtigung der Tatsache, dass Grund und Boden ein nicht 
vermehrbares Gut ist – auch der Flächenverbrauch drin-
gend reduziert werden.

Daraus ergibt sich, dass für die Umsetzung der notwen-
digen Maßnahmen eine Bodenordnung erforderlich ist. 
Die in Abb. 2 beschriebenen freiwilligen Bodenordnungs-
instrumente können aufgrund der Notwendigkeit der Mit-
wirkung aller Beteiligten oft nur eingeschränkte Beiträge 
zur Lösung der Probleme liefern. Daher ist in den meisten 
Fällen ein gesteuertes und strukturiertes Flächenmanage-
ment unumgänglich. Dieses muss sich, unter Beachtung 
der aktuellen Herausforderungen und Rahmenbedingun-
gen, neben der Einhaltung der verfassungsmäßigen Eigen-
tumsgarantien an folgenden Punkten orientieren:

	p gerechte Nutzung des Bodens,
	p effiziente Flächennutzung,
	p bedarfsorientierte Flächenbereitstellung,
	p nachhaltige Flächennutzung und nicht zuletzt
	p Erhaltung und Weiterentwicklung der Biodiversität

Ein weiterer, teilweise unterschätzter Aspekt ist der haus-
haltsrechtlich gebotene sparsame Umgang mit den öffent-
lichen Finanzmitteln.
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7.2	G eodaten sind als planerische 
Grundlage unverzichtbar

Ein gezieltes Flächenmanagement kann auf Dauer nur 
funktionieren, wenn die dafür benötigten Grundlagendaten 
in digitalisierter Form im Rahmen eines guten und aktu-
ellen Geodatenmanagements vorliegen. Nur dann können 
die benötigten Informationen zeitnah und aktuell abgeru-
fen werden (Abb.  6) und als Grundlage für das Flächen-
management dienen. Die in Kap.  1 aufgeführte statische 
Komponente des Landmanagements wird heute in einem 
Geodatenmanagement umgesetzt und ist die wichtigste 
Grundlage für alle flächenbezogenen Planungen und Kon-
zepte. Nur wenn die Geodaten in der notwendigen Qualität 
vorhanden sind, können die flächenbezogenen Auswirkun-
gen aller Planungen effizient umgesetzt werden.

Auch die computergestützten Planungsmodelle benö-
tigen Geodaten als Planungsgrundlage. Weiterhin ist es 
aber auch bei dem Einsatz solcher Modelle (z. B. NACH-
WUCHS, Binn et al. 2023) unumgänglich, dass die Planer 
durch Landmanager über die Flächenverfügbarkeit beraten 
und bei der Umsetzung der Planungen durch bodenord-
nerische Maßnahmen unterstützt werden.

8	 Konsequenzen

Aus den aufgeführten Fakten lassen sich eine Vielzahl von 
Konsequenzen für die Arbeit eines Landmanagers ableiten. 
Nachfolgend werden einige wenige beleuchtet, die unter 
den aktuellen Rahmenbedingungen aus Sicht des Verfas-
sers eine besondere Bedeutung haben.

8.1	 Landmanager sind heute wichtiger dann je

Wie schon detailliert in Kap. 6.5 aufgeführt, ist Fläche ein 
nicht vermehrbares Gut. Weiterhin steigen die verschie-
denen Ansprüche an Nutzung und Verwendung der be-
stehenden Flächen aus den unterschiedlichsten Bereichen 
immer mehr – der Flächendruck wächst. Dieser wachsende 
Flächendruck, der nicht nur in urbanen Gebieten stattfin-
det, führt zu steigenden Bodenpreisen, die aus ökonomi-
scher Sicht für Privatpersonen wie auch für die Landwirt-
schaft und die Wirtschaft zu einem wachsenden Problem 
werden. Weiterhin ist eine ungesteuerte, oft sehr ineffekti-
ve Nutzung einzelner Flächen für sektorale Zwecke weder 
aus gesellschaftlicher noch aus ökonomischer oder ökolo-
gischer Sicht nachhaltig vertretbar.

Bodenordnerische Maßnahmen, die auf dem Freiwillig-
keitsprinzip beruhen (hierzu zählt insbesondere der Kauf 
von Grundstücken), erfolgen oft nach dem Preismaximum 
und werden sehr sektoral aus Sicht eines Vertragspartners 
(i. d. R. des Käufers) ausgeführt. Dabei spielen weder Syn-
ergieeffekte mit anderen Ansprüchen an die Fläche noch 
eine effiziente Gestaltung der Flächen eine größere Rol-
le. Um eine effiziente und zielgerichtete Flächennutzung 
herbeizuführen, ist ein gezieltes und gesteuertes Land-
management, das unter Beachtung der unterschiedlichen 
rechtlichen Regelungen und der verschiedenen Rahmen-
bedingungen von qualifizierten Landmanagern durchge-
führt wird, oft unumgänglich.

8.2	B ewusstsein für ein gesteuertes 
Landmanagement ist zu schaffen

Der in Kap. 8.1 aufgeführte Aspekt führt zu einem weite-
ren, sehr wichtigen Thema: Die Notwendigkeit eines ge-

Abb. 6: Notwendigkeit des Geodatenmanagements
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steuerten Landmanagements muss in das Bewusstsein der-
jenigen dringen, die sich mit der Nutzung von Grund und 
Boden beschäftigen. Dies sind beispielsweise:

	p die politisch Verantwortlichen auf den entsprechenden 
Ebenen (Bund, Länder, Kommunen),

	p die Fachplaner aller Planungen, für die Fläche benötigt 
wird,

	p die Grundstückseigentümer und
	p die Flächennutzer (z. B. Pächter, Landwirte).

Die Bewusstseinsbildung der Notwendigkeit eines ge-
steuerten Landmanagements bei den politischen Verant-
wortungsträgern ist eine große Herausforderung, da diese 
Problematik oft in diesem Personenkreis nicht richtig er-
kannt oder eingeschätzt wird. Dies wird exemplarisch am 
o. g. »Bau-Turbo« deutlich. Mit diesem Programm soll der 
Wohnungsbau schneller genehmigt werden. Dass für einen 
Wohnungsbau auch die notwendigen Flächen zur Verfü-
gung stehen müssen, spielt nach Kenntnis des Verfassers in 
der politischen Diskussion jedoch keine oder nur eine sehr 
untergeordnete Rolle.

Eine zweite Forderung diesbezüglich betrifft die Kol-
legen in den verschiedenen Planungsprozessen. Bei al-
len flächenbezogenen Planungen sind die Landmanager 
frühzeitig in die Planungsprozesse einzubeziehen. Nur so 
können Planungen vermieden werden, die einerseits aus 
eigentumsrechtlichen Gründen oder anderen bodenord-
nerischen Aspekten nicht realisiert werden können und 
andererseits einen zu hohen oder ineffektiven Flächenver-
brauch mit sich bringen.

8.3	 Nachwuchsgewinnung und Qualifikation

Anhand der dargestellten Aufgaben und Herausforderun-
gen wird sehr deutlich, wie wichtig es ist, guten Berufsnach-
wuchs zu gewinnen und diesen entsprechend auszubilden 
und zu qualifizieren. Gerade im universitären Bereich ist 
aber derzeit eine rückläufige Bedeutung des Landmanage-
ments in der Geodäsie und Geoinformatik zu beobachten. 
Diesbezüglich ist nach Einschätzung des Verfassers eine 
Gegensteuerung erforderlich, weiterhin muss geprüft wer-
den, ob das Landmanagement als Berufsfeld auch für ande-
re Fachrichtungen geöffnet wird. Dieser Aspekt kann hier 
jedoch nicht weiter vertieft werden.

8.4	 Weiterentwicklung von Rechtsvorschriften

Die letzte Forderung geht an die Legislative. Es gibt einige 
Gesetze, die nach Einschätzung des Verfassers – natürlich 
unter Beachtung der verfassungsmäßigen Rahmenbedin-
gungen – überarbeitet und an die neuen Herausforderun-
gen und Rahmenbedingungen angepasst werden sollten. 
Beispielsweise sind zu nennen:

	p Anpassung des Bodenordnungsrechts im BauGB, wie 
im Positionspapier des DVW-Arbeitskreises Landma-

nagement vom 11.01.2024, aktualisiert am 15.  Januar 
2026, dargelegt (DVW 2026).

	p Flurbereinigungsrecht: Durch die Föderalismusreform 
ist im Flurbereinigungsrecht eine nicht zu verantwor-
tende »Schockstarre« eingetreten. Grundsätzlich sieht 
der Verfasser die Notwendigkeit, das Flurbereinigungs-
recht wieder in die Gesetzgebungskompetenz des Bun-
des zurückzuführen (hierzu ausführlich Weiß 2006 und 
2007). Bix (2024) hat in ihrer Dissertation und in den 
Beiträgen »Anforderungen an die ländliche Bodenord-
nung im Kontext einer zukunftsfähigen Landnutzung« 
(Bix 2025a,b) verschiedene Facetten gezeigt, wo eine 
Anpassung des Flurbereinigungsrechtes geboten ist. Der 
Verfasser sieht, ohne es in diesem Beitrag näher zu kon-
kretisieren, exemplarisch folgende Möglichkeiten:

	 –	� Weiterentwicklung des Gesetzes im Hinblick auf die 
fortschreitende Digitalisierung einschl. der Einfüh-
rung digitaler Beteiligungsformen,

	 –	� Weiterentwicklung von Beschleunigungsmöglichkei-
ten,

	 –	� Entwicklung eines schnellen, privatnützigen und ho-
heitlichen Flächentauschverfahrens,

	 –	� Entwicklung eines fremdnützigen, schnellen Verfah-
rens, das unter Berücksichtigung der höchstrichter-
lichen Rechtsprechung nur dann angewendet werden 
kann, wenn die wertgleiche Landabfindung der Teil-
nehmer garantiert ist. Dabei sollte nicht unbedingt 
eine Enteignung zulässig sein (z. B. für die Umset-
zung der WRRL). Diese Entwicklung wird sicherlich 
rechtlich problematisch werden.

	p Weiterentwicklung der Vorkaufsrechte an die neuen 
Herausforderungen: Die verschiedenen, sehr unter-
schiedlichen Vorkaufsrechte zeigen nur teilweise die 
gewünschten Wirkungen. Unter Berücksichtigung der 
Flächenknappheit sowie dem Ziel, den Flächenver-
brauch zu reduzieren, sollten die Vorkaufsrechte wei-
terentwickelt werden. Dabei sollten sie so modifiziert 
werden, dass beim Einsatz eines Vorkaufsrechtes immer 
eine effiziente Nutzung der Fläche erfolgen muss und 
weiterhin, sofern dies möglich ist, die entsprechende 
Fläche multifunktional genutzt wird.

9	 Fazit: Notwendigkeit des 
Landmanagements in der heutigen Zeit

Aus der geschichtlichen Entwicklung ist abzuleiten, dass 
das Landmanagement seit jeher als dienende Disziplin zur 
Lösung der grund- und bodenbezogenen Probleme benö-
tigt wurde. Es wird auch heute und in Zukunft zur Bewäl-
tigung der gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen 
unverzichtbar sein. Aus methodischer Sicht stellt das Land-
management ein Hilfsinstrument dar, weil es die Grundla-
gen schafft, Projekt anderer Fachbereiche (Verkehrswesen, 
Stadt- und Raumplanung, Wasserwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege, Energiewirtschaft etc.) umzusetzen.  

28   |   zfv   1/2026   151. Jg.   |   DVW   

Fachbeitrag  Schumann, Die tiefere Bedeutung des Landmanagements



Diese können ihre Ideen, Planungen und Entwicklungen in 
der Regel nicht ohne ein gezieltes Landmanagement reali-
sieren. Der Landmanager wird dringend benötigt, er wird 
allerdings in der Öffentlichkeit nicht im Vordergrund ste-
hen. Aber müssen wir das?
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